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KURZE BEGRÜNDUNG 

Das Europäische Parlament hat erkannt, dass es wichtig ist, die erneuerbaren Energien als 

Bestandteil des Kampfes gegen den Klimawandel und für die Verringerung der Abhängigkeit 

der EU von externen Energiequellen zu fördern. Die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und die Richtlinie 98/70/EG über die Qualität 

von Otto- und Dieselkraftstoffen sollen dazu beitragen, genau diese Ziele zu erreichen, indem 

Zielvorgaben für den Bereich der erneuerbaren Energien festgelegt wurden, durch die 

zusätzliche Nachfrage nach Biokraftstoffen entstanden ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass 

der Hauptzweck der beiden Richtlinien durch die Auswirkungen der indirekten 

Landnutzungsänderungen untergraben wird, durch die die bei den einzelnen Biokraftstoffen 

im Vergleich zu den durch sie ersetzten fossilen Kraftstoffen erzielten Einsparungen bei den 

Treibhausgasemissionen zunichte gemacht werden können. 

Durch die vorliegende Stellungnahme wird einerseits die Bedeutung des Factoring bei den 

indirekten Landnutzungsänderungen anerkannt, um für eine tatsächliche Verringerung der 

Treibhausgasemissionen Sorge zu tragen und dadurch den Verbrauch fortschrittlicher 

Biokraftstoffe voranzutreiben, die nicht mit den Auswirkungen der indirekten 

Landnutzungsänderungen verbunden sind; andererseits hat sie zum Ziel, die aufgrund der von 

der EU geschaffenen Anreize bereits getätigten Investitionen der Industrie der Union in 

konventionelle Biokraftstoffe zu schützen. 

In der Stellungnahme werden die von der Kommission vorgeschlagenen Zielvorgaben für 

konventionelle und fortschrittliche Biokraftstoffe überprüft, die bis zum 31. Dezember 2020 

erreicht werden sollen.  

Es wird vorgeschlagen, den Anteil der konventionellen Biokraftstoffe im Rahmen der 10 %-

Zielvorgaben für den Verbrauch erneuerbarer Energien im Verkehrssektor im Jahre 2020 in 

sämtlichen Mitgliedstaaten von 5 % auf ca. 6,5 % zu erhöhen und die verbleibenden 3,5 % für 

fortschrittliche Biokraftstoffe und Strom aus erneuerbaren Quellen vorzusehen. Bei diesen 

Zahlen werden zum einen die bis 2020 geplanten Kapazitäten der Union für die Herstellung 

konventioneller Biokraftstoffe und mithin die Notwendigkeit des Schutzes bestehender 

Investitionen in diesem Sektor berücksichtigt, insbesondere vor dem Hintergrund hoher 

Arbeitslosigkeit und einer Wirtschaftskrise, wie wir sie gegenwärtig durchleben; zum anderen 

finden die sehr geringen gegenwärtigen Kapazitäten der Industrie der Union zur Herstellung 

fortschrittlicher Biokraftstoffe Berücksichtigung, aufgrund derer es keine realistische 

Möglichkeit gibt, das von der Kommission vorgeschlagene 5 %-Ziel zu erreichen.  

Durch die Festlegung einer Unterquote für Ethanol im Rahmen des Endverbrauchs an 

konventionellen Kraftstoffen wird in dem Vorschlag auch anerkannt, dass die ökologische 

Effizienz von Ethanol höher ist als die von Biodiesel. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Bezugsvermerk 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 gestützt auf den Vertrag über die 

Europäische Union (EUV), insbesondere 

auf Artikel 21, und auf den Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV), insbesondere auf Artikel 208, in 

Verbindung mit Artikel 17 der Richtlinie 

2009/28/EG und Artikel 7b der Richtlinie 

98/70/EG, 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Im Verkehrssektor werden zur 

Minderung der durch ihn bedingten 

Treibhausgasemissionen voraussichtlich 

flüssige erneuerbare Brennstoffe benötigt. 

Fortschrittliche Biokraftstoffe, etwa aus 

Abfällen oder Algen, ermöglichen hohe 

Einsparungen an Treibhausgasemissionen, 

weisen ein geringes Risiko indirekter 

Landnutzungsänderungen auf und 

konkurrieren nicht direkt um 

landwirtschaftliche Flächen für die 

Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Die 

Produktion solcher fortschrittlicher 

Biokraftstoffe sollte daher gefördert 

werden, da diese derzeit nicht in großen 

Mengen kommerziell erhältlich sind, was 

zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 

sie mit etablierten 

Biokraftstofftechnologien auf Basis von 

Nahrungsmittelpflanzen um öffentliche 

Subventionen konkurrieren. Weitere 

Anreize sollten dadurch geschaffen 

werden, dass fortschrittliche Biokraftstoffe 

bei der Anrechnung auf das in der 

(6) Im Verkehrssektor werden zur 

Minderung der durch ihn bedingten 

Treibhausgasemissionen voraussichtlich 

flüssige erneuerbare Brennstoffe benötigt. 

Fortschrittliche Biokraftstoffe, etwa aus 

Abfällen oder Algen, ermöglichen hohe 

Einsparungen an Treibhausgasemissionen, 

weisen ein geringes Risiko indirekter 

Landnutzungsänderungen auf und 

konkurrieren nicht direkt um 

landwirtschaftliche Flächen für die 

Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Die 

Produktion solcher fortschrittlicher 

Biokraftstoffe sollte daher gefördert 

werden, da diese derzeit nicht in großen 

Mengen kommerziell erhältlich sind, was 

zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 

sie mit etablierten 

Biokraftstofftechnologien auf Basis von 

Nahrungsmittelpflanzen um öffentliche 

Subventionen konkurrieren. Weitere 

Anreize sollten dadurch geschaffen 

werden, dass fortschrittliche Biokraftstoffe 

durch die Einführung eines in der 
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Richtlinie 2009/28/EG festgelegte 10 %-

Ziel im Verkehrssektor gegenüber 

konventionellen Biokraftstoffen stärker 

gewichtet werden. In diesem 

Zusammenhang sollten im Wege der 

politischen Rahmenvorschriften für 

erneuerbare Energien nach dem Jahr 2020 

nur solche fortschrittlichen Biokraftstoffe 

gefördert werden, die geringe geschätzte 

Auswirkungen in Bezug auf indirekte 

Landnutzungsänderungen haben und mit 

insgesamt hohen Einsparungen an 

Treibhausgasemissionen einhergehen. 

Richtlinie 2009/28/EG festgelegten 

eigenen Zielwerts für fortschrittliche 

Biokraftstoffe von mindestens 2,5 % im 

Verkehrssektor gegenüber konventionellen 

Biokraftstoffen stärker gewichtet werden. 

In diesem Zusammenhang sollten im Wege 

der politischen Rahmenvorschriften für 

erneuerbare Energien nach dem Jahr 2020 

nur solche Biokraftstoffe gefördert werden, 

die mit insgesamt hohen Einsparungen an 

Treibhausgasemissionen einhergehen. 

Begründung 

Das Ziel von 2,5 % für fortschrittliche Biokraftstoffe im Rahmen des Gesamtziels von 10 % 

für den Verbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor ist eine 

realistische Schwelle, die in der Industrieproduktion der Union erreicht werden kann. Die 

fortschrittlichen Biokraftstoffe werden von der Industrie der Union nicht vor 2019 

kommerziell genutzt. 

Außerdem müssen bereits getätigte Investitionen der Industrie der Union in konventionelle 

Biokraftstoffe geschützt werden. Die Herstellungskapazität der Union liegt in Wirklichkeit bei 

über 5 %, außerdem müssen auch die Einfuhren berücksichtigt werden.  

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Zur Gewährleistung der langfristigen 

Wettbewerbsfähigkeit der biobasierten 

Industriesektoren und in Einklang mit der 

Mitteilung „Innovation für nachhaltiges 

Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“ 

aus dem Jahr 2012 sowie mit dem Fahrplan 

für ein ressourcenschonendes Europa, mit 

dem europaweit integrierte und 

diversifizierte Bioraffinerien gefördert 

werden, sollten verbesserte Anreize im 

Rahmen der Richtlinie 2009/28/EG 

dergestalt festgelegt werden, dass der 

Einsatz von Biomasse-Rohstoffen, die für 

(7) Zur Gewährleistung der langfristigen 

Wettbewerbsfähigkeit der biobasierten 

Industriesektoren und in Einklang mit der 

Mitteilung „Innovation für nachhaltiges 

Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“ 

aus dem Jahr 2012 sowie mit dem Fahrplan 

für ein ressourcenschonendes Europa, mit 

dem europaweit integrierte und 

diversifizierte Bioraffinerien gefördert 

werden, sollten verbesserte Anreize im 

Rahmen der Richtlinie 2009/28/EG so 

festgelegt werden, dass der Einsatz von 

Biomasse-Rohstoffen, die für andere 
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andere Verwendungszwecke als für die 

Herstellung von Biokraftstoffen keinen 

hohen wirtschaftlichen Wert haben, 

bevorzugt wird. 

Verwendungszwecke als für die 

Herstellung von Biokraftstoffen und 

flüssigen Biobrennstoffen keinen hohen 

wirtschaftlichen Wert haben, bevorzugt 

wird. 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) in der Erwägung, dass die Erzeugung 

von Biokraftstoffen in der EU und deren 

Einfuhr in die EU nicht zu Entwaldung 

und Ernährungsunsicherheit in den 

Erzeugerländern beitragen sollten; 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Die Kommission sollte geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um im Einklang 

mit den Vorschriften der Union für 

handelspolitische Schutzmaßnahmen für 

einen fairen Wettbewerb seitens der 

Exporteure von Biokraftstoffen aus 

Drittländern in die EU Sorge zu tragen. 

Begründung 

Auf dem Markt für Biokraftstoffe werden durch Drittländer unfaire Praktiken angewendet. 

(So hat beispielsweise die Union am 18. Februar 2013 Anti-Dumping-Zölle für Einfuhren von 

Bioethanol aus den USA verhängt und die Kommission am 29. August 2012 eine Anti-

Dumping-Untersuchung von Biodieseleinfuhren aus Argentinien und Indonesien in Auftrag 

gegeben.) Aus diesem Grunde ist es wichtig hervorzuheben, dass auf dem Biokraftstoffmarkt 

für fairen Wettbewerb gesorgt werden muss. 
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Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Zur Vorbereitung einer verstärkten 

Nutzung von fortschrittlichen 

Biokraftstoffen und zur Minimierung der 

Gesamtfolgen indirekter 

Landnutzungsänderungen bis 2020 sollte 

die Menge der Biokraftstoffe und flüssigen 

Biobrennstoffe begrenzt werden, die aus 

den in Anhang VIII Teil A der 

Richtlinie 2009/28/EG und in Anhang V 

Teil A der Richtlinie 98/70/EG genannten 

Nahrungsmittelpflanzen hergestellt werden 

und auf die in der Richtlinie 2009/28/EG 

festgelegten Ziele angerechnet werden 

können. Ohne den Gesamteinsatz solcher 

Biokraftstoffe zu beschränken, sollte der 

Anteil von aus Getreide und sonstigen 

stärkehaltigen Pflanzen, Zuckerpflanzen 

und Ölpflanzen hergestellten 

Biokraftstoffen und flüssigen 

Biobrennstoffen, die auf die Ziele der 

Richtlinie 2009/27/EG angerechnet werden 

können, auf den Anteil solcher im 

Jahr 2011 verbrauchten Biokraftstoffe und 

flüssigen Biobrennstoffe begrenzt werden. 

(9) Zur Vorbereitung einer verstärkten 

Nutzung von fortschrittlichen und 

nachhaltigen Biokraftstoffen und zur 

Minimierung der Gesamtfolgen indirekter 

Landnutzungsänderungen bis 2020 sollte 

die Menge der Biokraftstoffe und flüssigen 

Biobrennstoffe begrenzt werden, die aus 

den in Anhang VIII Teil A der 

Richtlinie 2009/28/EG und in Anhang V 

Teil A der Richtlinie 98/70/EG genannten 

Nahrungsmittelpflanzen hergestellt werden 

und auf die in den genannten Richtlinien 

festgelegten Ziele angerechnet werden 

können. Der Anteil von aus Getreide und 

sonstigen stärkehaltigen Pflanzen, 

Zuckerpflanzen und Ölpflanzen 

hergestellten Biokraftstoffen und flüssigen 

Biobrennstoffen, die auf die Ziele der 

Richtlinie 2009/28/EG angerechnet werden 

oder für die gemäß dieser Richtlinie 

öffentliche Beihilfen gezahlt werden 
können, sollte auf den Anteil solcher im 

Jahr 2011 verbrauchten Biokraftstoffe und 

flüssigen Biobrennstoffe begrenzt werden. 

Aus Drittländern importierte 

Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 

werden auf dieses Ziel angerechnet. Aus 

demselben Grund und um eine ungleiche 

Behandlung von Biokraftstoffen und 

flüssigen Biobrennstoffen aus Rohstoffen 

mit ähnlichen Auswirkungen zu 

verhindern, sollten fortschrittliche 

Biokraftstoffe ebenso behandelt werden. 
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Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) In Anbetracht des erheblichen 

Beitrags von Ethanol zum Erreichen des 

Ziels der Verringerung der 

Treibhausgasemissionen insbesondere im 

Straßenverkehr sollte für Ethanol ein 

besonderes Ziel von mindestens 30 % am 

Gesamtverbrauch konventioneller 

Biokraftstoffe im Verkehrssektor 

festgelegt werden. 

Begründung 

Im Rahmen der sich neu abzeichnenden wissenschaftlichen Erkenntnisse hat sich gezeigt, 

dass Ethanol in hohem Maße zu einer Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes des 

Straßenverkehrs beiträgt. Damit der Gesamtanteil konventioneller Biokraftstoffe nicht zu 

großen Teilen auf Biodiesel entfällt, muss daher eine spezifische Unterquote für Ethanol 

festgelegt werden 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die in Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d 

festgesetzte 5 %-Grenze berührt nicht die 

Freiheit der Mitgliedstaaten, ihren 

eigenen Zielpfad für die Einhaltung 

dieses vorgeschriebenen Anteils 

konventioneller Biokraftstoffe im Rahmen 

des Gesamtziels von 10 % festzulegen. 

Folglich ist für Biokraftstoffe, die in 

Anlagen hergestellt werden, die vor 

Ende 2013 in Betrieb sind, der 

Marktzugang weiterhin uneingeschränkt 

gegeben. Die Änderung dieser Richtlinie 

verletzt daher nicht den Vertrauensschutz 

der Betreiber solcher Anlagen. 

(10) Die in Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d 

festgesetzte 6,5 %-Grenze erlaubt es den 

Mitgliedstaaten, das Gesamtziel von 10 % 

einzuhalten, ohne den uneingeschränkten 

Zugang zum Markt für Biokraftstoffe, die 

in Anlagen hergestellt werden, die vor 

Ende 2013 in Betrieb sind, zu 

untergraben. Die Änderung dieser 

Richtlinie verletzt daher nicht den 

Vertrauensschutz der Betreiber solcher 

Anlagen. 
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Begründung 

Durch die 6,5 %-Grenze für konventionelle Biokraftstoffe wird der Zugang zum Markt für 

Biokraftstoffe, die in Anlagen hergestellt werden, die vor Ende 2013 in Betrieb sind, nicht 

untergraben.  

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11c) Die Landnutzung für den Anbau 

von Biokraftstoffen darf nicht zu einer 

Verdrängung von lokalen und indigenen 

Gemeinschaften führen. Deshalb müssen 

besondere Maßnahmen zum Schutz 

bestimmter Flächen eingeführt werden. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Kommission sollte die Methodik 

für die Veranschlagung der Faktoren für 

Emissionen infolge von 

Landnutzungsänderungen in Anhang VIII 

der Richtlinie 2009/28/EG und in 

Anhang V der Richtlinie 98/70/EG im 

Hinblick auf eine Anpassung an den 

technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt überprüfen. Hierzu sollte die 

Kommission, falls dies aufgrund der 

letzten verfügbaren wissenschaftlichen 

Erkenntnisse gerechtfertigt ist, die 

Möglichkeit in Betracht ziehen, die 

vorgeschlagenen 

kulturgruppenspezifischen Faktoren für 

Emissionen durch 

Landnutzungsänderungen neu festzusetzen, 

(12) Die Kommission sollte die Methodik 

für die Veranschlagung der Faktoren für 

Emissionen infolge von 

Landnutzungsänderungen in Anhang VIII 

der Richtlinie 2009/28/EG und in 

Anhang V der Richtlinie 98/70/EG im 

Hinblick auf eine Anpassung an den 

technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt überprüfen. Hierzu sollte die 

Kommission, sofern dies auf Grundlage 

der letzten verfügbaren Erkenntnisse, die 

auf dem verlässlichsten 

wissenschaftlichen Modell beruhen, 
gerechtfertigt ist, dem Europäischen 

Parlament und dem Rat 

Legislativvorschläge unterbreiten, wenn 

sie die Möglichkeit in Betracht zieht, die 
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weitere Disaggregationsebenen 

einzuführen und zusätzliche Werte 

aufzunehmen, falls neue Biokraftstoff-

Rohstoffe auf den Markt kommen. 

vorgeschlagenen 

kulturgruppenspezifischen Faktoren für 

Emissionen durch 

Landnutzungsänderungen neu festzusetzen, 

weitere Disaggregationsebenen 

einzuführen und zusätzliche Werte 

aufzunehmen, falls neue Biokraftstoff-

Rohstoffe auf den Markt kommen. 

Begründung 

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Ermittlung der Werte für die indirekten 

Landnutzungsänderungen anhand des verlässlichsten wissenschaftlichen Modells 

vorgenommen wird. 

 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b a (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7b – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) In Artikel 7b wird folgender Absatz 5a 

eingefügt: 

 „5a. Biokraftstoffe, die für die in Absatz 1 

genannten Zwecke berücksichtigt werden, 

dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 

werden, die aus landwirtschaftlichen 

Reststoffen gewonnen werden, es sei 

denn, es wird nachgewiesen, dass dies die 

landwirtschaftlichen Flächen und das 

Funktionieren des Ökosystems nicht 

beeinträchtigt. Die Menge an 

landwirtschaftlichen Reststoffen, die aus 

ökologischen Gründen auf dem Boden 

verbleiben muss, wird auf der Grundlage 

lokaler biogeografischer Merkmale, zu 

denen unter anderem der Gehalt 

organischer Stoffe im Boden, die 

Fruchtbarkeit des Bodens, die 

Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens und 

die Kohlenstoffbindung im Boden zählen, 

festgelegt. Auf Rohstoffe, die aus 

landwirtschaftlichen Reststoffen 
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gewonnen werden, die bei der 

Verarbeitung der Pflanzen außerhalb des 

Feldes zu Lebensmitteln oder zu anderen 

Produkten anfallen, findet dieser Absatz 

keine Anwendung.“ 

Begründung 

Es wird ein neuer Unterabsatz eingefügt. 

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b b (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7b – Absatz 5 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) In Artikel 7b wird folgender Absatz 5b 

eingefügt: 

 „5b. Biokraftstoffe, die für die in Absatz 1 

genannten Zwecke berücksichtigt werden, 

dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 

werden, die auf Flächen gewonnen 

werden, bei denen die Besitzverhältnisse 

strittig sind oder die Rechte Dritter, 

insbesondere lokaler Gemeinschaften, 

bezüglich des Eigentums und der 

Landnutzung verletzt werden. Vor Beginn 

der Produktion oder der Ernte von 

Rohstoffen ist die freiwillig vorab und in 

Kenntnis der Sachlage gegebene 

Zustimmung der entsprechenden Dritten 

einzuholen. Die freiwillig vorab und in 

Kenntnis der Sachlage gegebene 

Zustimmung erfolgt durch die 

entsprechenden Dritten oder durch 

Vertreter, die durch diese Dritten 

anerkannt wurden.“ 
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Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) – Buchstabe a a (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7c – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Artikel 7c wird wie folgt geändert: 

 aa) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält 

folgende Fassung: 

 „1. Die Mitgliedstaaten treffen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die Wirtschaftsteilnehmer dazu 

verlässliche Angaben vorlegen und dem 

Mitgliedstaat […] die Daten zur 

Verfügung stellen, die zur 

Zusammenstellung der Angaben 

verwendet wurden. Die Mitgliedstaaten 

verpflichten die Wirtschaftsteilnehmer, 

für eine angemessene unabhängige 

Überprüfung der von ihnen vorgelegten 

Informationen zu sorgen und 

nachzuweisen, dass eine solche 

Überprüfung erfolgt ist. Die 

Überprüfung erstreckt sich auf die 

Frage, ob die von den 

Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 

Systeme genau, verlässlich und vor 

Betrug geschützt sind. Ferner werden 

die Häufigkeit und Methodik der 

Probenahme sowie die Zuverlässigkeit 

der Daten bewertet.“ 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) – Buchstabe a b (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ab) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält 
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folgende Fassung: 

 „Die Kommission erstellt nach dem in 

Artikel 11 Absatz 3 genannten 

Beratungsverfahren die Liste der in den 

Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Absatzes genannten sachdienlichen und 

aussagekräftigen Angaben. Sie bemüht 

sich, eine möglichst weit gehende 

Einhaltung der wesentlichen 

Verpflichtungen dieses Absatzes 

sicherzustellen und gleichzeitig einen 

unverhältnismäßigen administrativen 

Aufwand für die Wirtschaftsteilnehmer, 

insbesondere für kleine 

Wirtschafsteilnehmer, einzudämmen.“ 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) – Buchstabe a c (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7c – Absatz 3 – Unterabsatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ac) Absatz 3 Unterabsatz 5 erhält folgende 

Fassung: 

 „Die Mitgliedstaaten übermitteln die 

Angaben nach Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes, einschließlich der durch die 

unabhängigen Prüfer erstellten Berichte, 

in aggregierter Form der Kommission, 

die sie […] auf der in Artikel 24 der 

Richtlinie 2009/28/EG genannten 

Transparenzplattform veröffentlicht.“ 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) – Buchstabe ad (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7c – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ad) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält 

folgende Fassung:  

 "1. Die EU bemüht sich, bilaterale oder 

multilaterale Übereinkünfte mit 

Drittländern zu schließen, die 

verbindliche Verpflichtungserklärungen 

bezüglich der Bestimmungen über 

Nachhaltigkeitskriterien enthalten, die 

den Bestimmungen dieser Richtlinie 

entsprechen. Diese Übereinkünfte sollten 

auch Bestimmungen enthalten, durch die 

sichergestellt wird, dass die Zollverfahren 

von Drittländern nicht zu Betrug bei der 

Ein- und Ausfuhr von Biokraftstoffen 

und flüssigen Biobrennstoffen führen, 

sowie außerdem Regelungen für 

Handelserleichterungen. Die EU sollte 

sich außerdem bemühen, Übereinkünfte 

mit Drittländern zu schließen, die 

Verpflichtungserklärungen bezüglich der 

Ratifizierung und Durchsetzung der in 

Artikel 7b Absatz 7 genannten 

Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation und multilateralen 

Umweltübereinkommen enthalten. Hat 

die EU Übereinkünfte geschlossen, die 

verbindliche Verpflichtungserklärungen 

bezüglich der Bestimmungen zu den 

Aspekten enthalten, die mit den in 

Artikel 7b Absätze 2 bis 5 aufgeführten 

Nachhaltigkeitskriterien erfasst werden, 

so kann die Kommission beschließen, 

dass diese Übereinkünfte als Nachweis 

dafür herangezogen werden dürfen, dass 

Biokraftstoffe und flüssige 

Biobrennstoffe, die aus in diesen 

Ländern angebauten Rohstoffen 

hergestellt werden, mit den besagten 

Nachhaltigkeitskriterien 

übereinstimmen. Beim Abschluss dieser 

Übereinkünfte wird den Maßnahmen, 

die zur Erhaltung von Flächen, die in 

kritischen Situationen grundlegende 

Schutzfunktionen von Ökosystemen 

erfüllen (wie etwa Schutz von 
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Wassereinzugsgebieten und 

Erosionsschutz), zum Schutz von Boden, 

Wasser und Luft, zu indirekten 

Landnutzungsänderungen, zur 

Sanierung von degradierten Flächen 

und zur Vermeidung eines übermäßigen 

Wasserverbrauchs in Gebieten mit 

Wasserknappheit getroffen wurden, 

sowie den in Artikel 7b Absatz 7 

Unterabsatz 2 genannten Aspekten 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet.“ 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) – Buchstabe a e (neu) 

Richtlinie 98/70/EG 

Artikel 7c – Absatz 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ae) In Artikel 7c wird folgender Absatz 9 

a eingefügt: 

 „9a. Nach drei Jahren [ab dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht 

vor, in dem die Umsetzung freiwilliger 

Regelungen, zu denen ein Beschluss 

gemäß Absatz 4 gefasst wurde, bewertet 

wird und bewährte Verfahren aufgezeigt 

werden. Der Bericht beruht auf den 

besten zur Verfügung stehenden 

Informationen, einschließlich 

Informationen aus Konsultationen von 

Interessenträgern, sowie auf praktischen 

Erfahrungen bei der Umsetzung der 

Regelungen. In dem Bericht wird die 

Entwicklung der einschlägigen 

international anerkannten Standards und 

Leitfäden berücksichtigt, wozu auch 

diejenigen gehören, die durch die 

Internationale Organisation für Normung 

und den Zusammenschluss ISEAL 

entwickelt wurden. Bei jeder Regelung 
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wird in dem Bericht unter anderem 

Folgendes analysiert: 

 – Unabhängigkeit, Verfahren und 

Häufigkeit der Prüfungen; 

 – Verfügbarkeit und Erfahrung bei der 

Anwendung von Methoden zur 

Ermittlung und Bewältigung von Fällen 

der Nichteinhaltung; 

 – Transparenz, insbesondere in Bezug auf 

die Zugänglichkeit der Regelung, die 

Verfügbarkeit von Übersetzungen in die 

Amtssprachen der Länder und Regionen, 

aus denen die Rohstoffe kommen, die 

Zugänglichkeit einer Liste der 

zertifizierten Akteure und der damit 

verbundenen Bescheinigungen und die 

Zugänglichkeit der Prüfberichte; 

 – Beteiligung der Interessenträger, 

insbesondere Konsultation von indigenen 

und lokalen Gemeinschaften während der 

Erstellung und Überarbeitung der 

Regelung sowie während der Prüfungen; 

 – allgemeine Tragfähigkeit der Regelung, 

insbesondere angesichts von Vorschriften 

zur Akkreditierung, Qualifizierung und 

Unabhängigkeit der Prüfer und der 

einschlägigen Gremien der Regelung; 

 – Markteinführung der Regelung. 

 Sofern dies angesichts des Berichts 

erforderlich ist, legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Vorschlag zur Änderung der in 

Artikel 7c Absatz 5 genannten Kriterien 

vor.“ 

 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe b 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 3 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) In Absatz 1 wird folgender 

Unterabsatz 2 angefügt: 

entfällt 

„Zur Einhaltung des in Unterabsatz 1 

genannten Ziels darf der maximale 

gemeinsame Beitrag von Biokraftstoffen 

und flüssigen Biokraftstoffen, die aus 

Getreide und sonstigen stärkehaltigen 

Pflanzen, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen 

hergestellt werden, nicht die 

Energiemenge übersteigen, die dem in 

Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d 

festgelegten Höchstbeitrag entspricht.“ 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer -i (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -i) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende 

Fassung:  

 4. „Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, 

dass sein Anteil von Energie aus 

erneuerbaren Quellen bei allen 

Verkehrsträgern im Jahr 2020 

mindestens 10 % seines 

Endenergieverbrauchs im 

Verkehrssektor entspricht und dass in 

Anbetracht des erheblichen Beitrags von 

Ethanol zum Erreichen des Ziels der 

Verringerung der 

Treibhausgasemissionen insbesondere im 

Straßenverkehr der Anteil von Ethanol 

am Gesamtverbrauch konventioneller 

Biokraftstoffe mindestens 30 % beträgt.“ 

Begründung 

Im Rahmen der sich neu abzeichnenden wissenschaftlichen Erkenntnisse hat sich gezeigt, 

dass Ethanol in hohem Maße zu einer Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes des 
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Straßenverkehrs beiträgt. Damit der Gesamtanteil konventioneller Biokraftstoffe nicht zu 

großen Teilen auf Biodiesel entfällt, muss daher eine spezifische Unterquote für Ethanol 

festgelegt werden 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer i a (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ia) In Artikel 3 Absatz 4 wird ein zweiter 

Unterabsatz eingefügt: 

 Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass sein 

Anteil von Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen bei allen Verkehrsträgern 

im Jahr 2020 mindestens 2 % seines 

Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 

entspricht. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer ii 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) bei der Berechnung der Biokraftstoffe 

im Zähler beträgt der Anteil von Energie 

aus Biokraftstoffen, die aus Getreide und 

sonstigen stärkehaltigen Pflanzen, 

Zuckerpflanzen und Ölpflanzen 
hergestellt werden, höchstens 5 % 

(geschätzter Anteil Ende 2011) des 

Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 

im Jahr 2020.“ 

d) bei der Berechnung der Biokraftstoffe 

im Zähler beträgt  

 

  i) der Anteil von Energie aus 

Biokraftstoffen, die aus den in Anhang IX 

aufgeführten Rohstoffen hergestellt 

werden, mindestens 2,5 % des 
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Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 

im Jahr 2020 und 

 ii) der Anteil von Energie aus 

Biokraftstoffen, die aus 

Nahrungsmittelpflanzen hergestellt 

werden, mindestens 6,5% des 

Endenergieverbrauchs. 

Begründung 

Das Ziel von 2,5 % für fortschrittliche Biokraftstoffe im Rahmen des Gesamtziels von 10 % 

für den Verbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor ist eine 

realistische Schwelle, die in der Industrieproduktion der Union erreicht werden kann. Die 

fortschrittlichen Biokraftstoffe werden von der Industrie der Union nicht vor 2019 

kommerziell genutzt. 

Außerdem müssen bereits getätigte Investitionen der Industrie der Union in konventionelle 

Biokraftstoffe geschützt werden. Die Herstellungskapazität der Union liegt in Wirklichkeit 

über 5 %, außerdem müssen auch die Einfuhren berücksichtigt werden. 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c – Ziffer iii 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer iii 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) erneuerbaren flüssigen oder 

gasförmigen Brennstoffen nicht 

biologischer Herkunft wird mit dem 

Vierfachen ihres Energiegehalts 

angesetzt. 

entfällt 

Begründung 

Gemäß Artikel 1 wird mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie „ein gemeinsamer Rahmen 

für die Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen vorgeschrieben“. Daher besteht 

kein Grund, Kraftstoffe in diese Richtlinie aufzunehmen, die aus nicht erneuerbaren 

Energierohstoffen hergestellt werden. 
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Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 5 – Buchstabe -aa (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 17 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -aa) In Artikel 17 Absatz 1 erhält die 

Einleitung folgende Fassung: 

 „1. Ungeachtet der Frage, ob Rohstoffe 

innerhalb oder außerhalb der 

Gemeinschaft angebaut wurden, wird 

Energie in Form von Biokraftstoffen 

und flüssigen Biobrennstoffen für die in 

den Buchstaben a, b und c genannten 

Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn 

sie die in den Absätzen 2 bis 7 

festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 

erfüllen:“ 

Begründung 

Durch diese Änderung wird Absatz 7 der Nachhaltigkeitskriterien als für die Zwecke der 

Buchstaben a, b und c zu berücksichtigende Voraussetzung aufgenommen. 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 5 – Buchstabe -ab (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 17 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -ab) Absatz 1 Unterabsatz 2 wird 

gestrichen. 

Begründung 

Für fortschrittliche Biokraftstoffe werden dieselben Anreize geboten wie für konventionelle 

Biokraftstoffe, weshalb auch für beide dieselben Anforderungen gelten sollten, um gleiche 

Bedingungen zu schaffen.  
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Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 5 – Buchstabe b a (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 17 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) In Artikel 17 wird folgender Absatz 5a 

eingefügt: 

 „Biokraftstoffe, die für die in Absatz 1 

genannten Zwecke berücksichtigt werden, 

dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 

werden, die aus landwirtschaftlichen 

Reststoffen gewonnen werden, sofern 

nicht nachgewiesen wird, dass dies die 

landwirtschaftlichen Flächen und das 

Funktionieren des Ökosystems nicht 

beeinträchtigt. Die Menge an 

landwirtschaftlichen Reststoffen, die aus 

ökologischen Gründen auf dem Boden 

verbleiben muss, wird auf der Grundlage 

lokaler biogeografischer Merkmale, zu 

denen unter anderem der Gehalt 

organischer Stoffe im Boden, die 

Fruchtbarkeit des Bodens, die 

Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens und 

die Kohlenstoffbindung im Boden zählen, 

festgelegt. Auf Rohstoffe, die aus 

landwirtschaftlichen Reststoffen 

gewonnen werden, die bei der 

Verarbeitung der Pflanzen außerhalb des 

Feldes zu Lebensmitteln oder zu anderen 

Produkten anfallen, findet dieser Absatz 

nicht Anwendung.“ 

(Diese Änderung betrifft auch Artikel 7b Absatz 5 der Richtlinie 98/70/EG). 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 5 – Buchstabe bb (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 17 – Absatz 5 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) In Artikel 17 wird folgender Absatz 5b 

eingefügt: 

 „Biokraftstoffe, die für die in Absatz 1 

genannten Zwecke berücksichtigt werden, 

dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 

werden, die auf Flächen gewonnen 

werden, bei denen die Besitzverhältnisse 

strittig sind oder die Rechte Dritter, 

insbesondere lokaler Gemeinschaften, 

bezüglich des Eigentums und der 

Landnutzung verletzt werden. Vor Beginn 

der Produktion oder der Ernte von 

Rohstoffen ist die freiwillig vorab und in 

Kenntnis der Sachlage gegebene 

Zustimmung der entsprechenden Dritten 

einzuholen. Die freiwillig vorab und in 

Kenntnis der Sachlage gegebene 

Zustimmung erfolgt durch die 

entsprechenden Dritten oder durch 

Vertreter, die durch diese Dritten 

anerkannt wurden.“ 

(Diese Änderung betrifft auch Artikel 7b Absatz 5 der Richtlinie 98/70/EG). 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 5 a (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 18 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. In Artikel 18 wird folgender Absatz 2a 

eingefügt: 

 „Eurostat erfasst und veröffentlicht 

ausführliche handelsbezogene 

Informationen zu Biokraftstoffen, die aus 

Nahrungsmittelpflanzen – zum Beispiel 

aus Getreide und sonstigen stärkehaltigen 

Pflanzen, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen 

– hergestellt werden. Die verfügbaren 
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Informationen müssen aufgeschlüsselte 

Handelsdaten für Ethanol und Biodiesel 

sein, da die aktuellen Daten in 

aggregierter Form veröffentlicht werden, 

wobei Ethanol- und Biodieselimporte und 

-exporte in einem Datensatz mit der 

Bezeichnung Biokraftstoffe 

zusammenzulegen sind. Einfuhr- und 

Ausfuhrdaten müssen Art und Menge der 

von EU-Mitgliedstaaten eingeführten und 

verbrauchten Biokraftstoffe bestimmen. 

Die Daten müssen auch das 

Ursprungsland oder das Land enthalten, 

das diese Erzeugnisse in die EU ausführt. 

Die Daten zum Import und Export 

biologischer Rohstoffe oder 

halbverarbeiteter Erzeugnisse sind 

dadurch zu verbessern, dass Eurostat 

Informationen zum Import oder Export 

von Rohstoffen, der Art und dem 

Ursprungsland, einschließlich intern 

gehandelter Rohstoffe oder nur teilweise 

handelbarer Rohstoffe, erfasst und 

veröffentlicht.“ 

Begründung 

Dieser neue Absatz ermöglicht eine bessere Datenerfassung und verbessert die 

Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe. 

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummern 5 b bis 5 e 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 18 – Absätze 3 und 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5b. Artikel 18 Absatz 3 Unterabsatz 1 

erhält folgende Fassung: 

 „3. Die Mitgliedstaaten führen auf 

nationaler Ebene 

Berichterstattungssysteme ein, um 

sicherzustellen, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer dazu verlässliche 
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Angaben vorlegen und dem 

Mitgliedstaat [...] die Daten zur 

Verfügung stellen, die zur 

Zusammenstellung der Angaben 

verwendet wurden. Die Mitgliedstaaten 

verpflichten die Wirtschaftsteilnehmer, 

für eine angemessene unabhängige 

Überprüfung der von ihnen vorgelegten 

Informationen zu sorgen und 

nachzuweisen, dass eine solche 

Überprüfung erfolgt ist. Die 

Überprüfung erstreckt sich auf die 

Frage, ob die von den 

Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 

Systeme genau, verlässlich und vor 

Betrug geschützt sind. Ferner werden 

die Häufigkeit und Methodik der 

Probenahme sowie die Zuverlässigkeit 

der Daten bewertet.“ 

 5c. Artikel 18 Absatz 3 Unterabsatz 3 

erhält folgende Fassung: 

 „Die Kommission erstellt nach dem in 

Artikel 25 Absatz 3 genannten 

Beratungsverfahren die Liste der in den 

Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Absatzes genannten sachdienlichen und 

aussagekräftigen Angaben. Sie bemüht 

sich, eine möglichst weit gehende 

Einhaltung der wesentlichen 

Verpflichtungen dieses Absatzes 

sicherzustellen und gleichzeitig einen 

unverhältnismäßigen administrativen 

Aufwand für die Wirtschaftsteilnehmer, 

insbesondere für kleine 

Wirtschafsteilnehmer, einzudämmen.“ 

 5d. Artikel 18 Absatz 3 Unterabsatz 5 

erhält folgende Fassung: 

 “Die Mitgliedstaaten übermitteln die 

Angaben nach Unterabsatz 1, 

einschließlich der durch die 

unabhängigen Prüfer erstellten Berichte, 

in aggregierter Form der Kommission, 

die sie […] auf der in Artikel 24 

genannten Transparenzplattform 

veröffentlicht.“ 
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 5e. In Artikel 18 wird folgender Absatz 

nach Absatz 3 eingefügt: 

 3a. Die Kommission stellt mittels der 

Gesamtaufsicht über die auf nationaler 

Ebene eingeführten Berichtssysteme und 

Prüfmechanismen sicher, dass die 

Verpflichtungen und Maßnahmen zur 

Überprüfung der Einhaltung der 

Nachhaltigkeitskriterien für 

Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 

insbesondere für importierte 

Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe 

korrekt umgesetzt werden. Die 

Kommission ergreift geeignete 

Maßnahmen, um im Einklang mit den 

Vorschriften der Union für 

handelspolitische Schutzmaßnahmen für 

einen fairen Wettbewerb seitens der 

Exporteure von Biokraftstoffen aus 

Drittländern in die EU Sorge zu tragen. 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 5 f (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 18 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5f. Artikel 18 Absatz 4 Unterabsatz 1 

erhält folgende Fassung: 

 „4. Die EU bemüht sich, bilaterale oder 

multilaterale Übereinkünfte mit 

Drittländern zu schließen, die 

verbindliche Verpflichtungserklärungen 

bezüglich der Bestimmungen über 

Nachhaltigkeitskriterien enthalten, die 

den Bestimmungen dieser Richtlinie 

entsprechen. Diese Übereinkünfte sollten 

auch Bestimmungen enthalten, durch die 

sichergestellt wird, dass die Zollverfahren 

von Drittländern nicht zu Betrug bei der 

Ein- und Ausfuhr von Biokraftstoffen 

und flüssigen Biobrennstoffen führen, 
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sowie außerdem Regelungen für 

Handelserleichterungen. Die EU sollte 

sich außerdem bemühen, Übereinkünfte 

mit Drittländern zu schließen, die 

Verpflichtungserklärungen bezüglich der 

Ratifizierung und Durchsetzung der in 

Artikel 17 Absatz 7 genannten 

Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation und multilateralen 

Umweltübereinkommen enthalten. Hat 

die EU Übereinkünfte geschlossen, die 

verbindliche Verpflichtungserklärungen 

bezüglich der Bestimmungen zu den 

Aspekten enthalten, die mit den in 

Artikel 17 Absätze 2 bis 7 aufgeführten 

Nachhaltigkeitskriterien erfasst werden, 

so kann die Kommission beschließen, 

dass diese Übereinkünfte als Nachweis 

dafür herangezogen werden dürfen, dass 

Biokraftstoffe und flüssige 

Biobrennstoffe, die aus in diesen 

Ländern angebauten Rohstoffen 

hergestellt werden, mit den besagten 

Nachhaltigkeitskriterien 

übereinstimmen. Beim Abschluss dieser 

Übereinkünfte wird den Maßnahmen, 

die zur Erhaltung von Flächen, die in 

kritischen Situationen grundlegende 

Schutzfunktionen von Ökosystemen 

erfüllen (wie etwa Schutz von 

Wassereinzugsgebieten und 

Erosionsschutz), zum Schutz von Boden, 

Wasser und Luft, zu indirekten 

Landnutzungsänderungen, zur 

Sanierung von degradierten Flächen 

und zur Vermeidung eines übermäßigen 

Wasserverbrauchs in Gebieten mit 

Wasserknappheit getroffen wurden, 

sowie den in Artikel 17 Absatz 7 

Unterabsatz 2 genannten Aspekten 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet.“ 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 6 a (neu) 
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Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 18 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. In Artikel 18 Absatz 4 wird ein neuer 

Unterabsatz 3 eingefügt:  

 Die Kommission und die Mitgliedstaaten 

sorgen für die gegenseitige Anerkennung 

der Überprüfungsregelungen und sichern 

so die Einhaltung der 

Nachhaltigkeitskriterien für 

Biokraftstoffe und flüssige 

Biobrennstoffe, sofern diese Regelungen 

in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie 

erstellt wurden. 

 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Nummer 6 b (neu) 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 18 – Absatz 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6b. In Artikel 18 wird folgender Absatz 9a 

eingefügt: 

 9 a. Spätestens drei Jahre [nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht 

vor, in dem die Umsetzung freiwilliger 

Regelungen, zu denen ein Beschluss 

gemäß Absatz 4 gefasst wurde, bewertet 

wird und bewährte Verfahren aufgezeigt 

werden. Der Bericht beruht auf den 

besten zur Verfügung stehenden 

Informationen, einschließlich 

Informationen aus Konsultationen von 

Interessenträgern, sowie auf praktischen 

Erfahrungen bei der Umsetzung der 

Regelungen. In dem Bericht wird die 

Entwicklung der einschlägigen 

international anerkannten Standards und 
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Leitfäden berücksichtigt, wozu auch 

diejenigen gehören, die durch die 

Internationale Organisation für Normung 

und den Zusammenschluss ISEAL 

entwickelt wurden. Bei jeder Regelung 

wird in dem Bericht unter anderem 

Folgendes analysiert: 

 – Unabhängigkeit, Verfahren und 

Häufigkeit der Prüfungen; 

 – Verfügbarkeit und Erfahrung bei der 

Anwendung von Methoden zur 

Ermittlung und Bewältigung von Fällen 

der Nichteinhaltung; 

 – Transparenz, insbesondere in Bezug auf 

die Zugänglichkeit der Regelung, die 

Verfügbarkeit von Übersetzungen in die 

Amtssprachen der Länder und Regionen, 

aus denen die Rohstoffe kommen, die 

Zugänglichkeit einer Liste der 

zertifizierten Akteure und der damit 

verbundenen Bescheinigungen und die 

Zugänglichkeit der Prüfberichte; 

 – Beteiligung der Interessenträger, 

insbesondere Konsultation von indigenen 

und lokalen Gemeinschaften während der 

Erstellung und Überarbeitung der 

Regelung sowie während Prüfungen; 

 – allgemeine Tragfähigkeit der Regelung, 

insbesondere angesichts von Vorschriften 

zur Akkreditierung, Qualifizierung und 

Unabhängigkeit der Prüfer und der 

einschlägigen Gremien der Regelung; 

 – Markteinführung der Regelung. 

 Sofern dies angesichts des Berichts 

erforderlich ist, legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Vorschlag zur Änderung der in 

Artikel 18 Absatz 5 genannten Kriterien 

vor. 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 2 – Nummer 9 

Richtlinie 2009/28/EG 

Artikel 22 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei der Veranschlagung der durch die 

Verwendung von Biokraftstoffen erzielten 

Netto-Treibhausgasemissionseinsparung 

können die Mitgliedstaaten für die Zwecke 

der in Absatz 1 genannten Berichte die in 

Anhang V Teile A und B angegebenen 

typischen Werte verwenden, und sie 

müssen die in Anhang VIII aufgeführten 

Schätzwerte für Emissionen infolge 

indirekter Landnutzungsänderungen 

addieren. 

2. Bei der Veranschlagung der durch die 

Verwendung von Biokraftstoffen erzielten 

Netto-Treibhausgasemissionseinsparung 

können die Mitgliedstaaten für die Zwecke 

der in Absatz 1 genannten Berichte die in 

Anhang V Teile A und B angegebenen 

typischen Werte verwenden. 

 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang II – Nummer 2 

Richtlinie 2009/28/EG 

Anhang VIII – Teil B – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Rohstoffe, deren Anbau zu direkten 

Landnutzungsänderungen geführt hat, 

d. h. zu einem Wechsel von einer der 

folgenden Kategorien des IPCC in Bezug 

auf die Bodenbedeckung – bewaldete 

Flächen, Grünland, Feuchtgebiete, 

Ansiedlungen oder sonstige Flächen – in 

Kulturflächen oder Dauerkulturen. In 

diesem Fall hätte ein „Emissionswert für 

direkte Landnutzungsänderungen (el)“ 

nach Anhang V Teil C Absatz 7 berechnet 
werden müssen. 

 

(b) Rohstoffe, die nicht auf gepflegten 

oder nicht gepflegten Kulturflächen, 

Flächen für Dauerkulturen oder Flächen 

anderer Kategorien des IPCC in Bezug auf 

die Bodenbedeckung (bewaldete Flächen, 

Grünland, Feuchtgebiete) angebaut 

wurden, die für die 

Nahrungsmittelproduktion genutzt 
werden, wie Landwirtschafts- oder Forst- 

und Weidelandsysteme. 
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Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang II – Nummer 3 

Richtlinie 2009/28/EG 

Anhang IX 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Teil A. Rohstoffe, deren Beitrag zu dem in 

Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziel mit dem 

Vierfachen ihres Energiegehalts angesetzt 

wird 

Folgende Rohstoffe tragen zu dem in 

Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d Ziffer i 

genannten 2,5-%-Ziel bei: 

(a) Algen (a) Algen 

(b) Biomasse-Anteil gemischter 

Siedlungsabfälle, nicht jedoch getrennte 

Haushaltsabfälle, für die Recycling-Ziele 

gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der 

Richtlinie 2008/98/EG vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien gelten 

(b) Biomasse-Anteil gemischter 

Siedlungsabfälle, nicht jedoch getrennte 

Haushaltsabfälle, für die Recycling-Ziele 

gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a der 

Richtlinie 2008/98/EG vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur 

Aufhebung bestimmter Richtlinien gelten 

(c) Biomasse-Anteil von Industrieabfällen (c) Biomasse-Anteil von Industrieabfällen 

(d) Stroh (d) Stroh 

(e) Tierdung und Klärschlamm (e) Tierdung und Klärschlamm 

(f) Abwasser aus Palmölmühlen und leere 

Palmfruchtbündel 

(f) Abwasser aus Palmölmühlen und leere 

Palmfruchtbündel 

(g) Tallölpech (g) Tallölpech 

(h) Rohglyzerin (h) Rohglyzerin 

(i) Bagasse (i) Bagasse 

(j) Traubentrester und Weintrub (j) Traubentrester und Weintrub 

(k) Nussschalen (k) Nussschalen 

(l) Hülsen (l) Hülsen 

(m) Maiskolben (m) Maiskolben 

(n) Rinde, Zweige, Blätter, Sägemehl und 

Sägespäne. 

(n) Rinde, Zweige, Blätter, Sägemehl und 

Sägespäne. 

Teil B. Rohstoffe, deren Beitrag zu dem in 

Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziel mit dem 

Zweifachen ihres Energiegehalts 

angesetzt wird 

 

(a) Gebrauchtes Speiseöl (na) Gebrauchtes Speiseöl 

(b) tierische Fette, die in die Kategorien I (nb) tierische Fette, die in die Kategorien I 
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und II der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 

mit Hygienevorschriften für nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmte tierische 

Nebenprodukte eingestuft sind  

und II der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 

mit Hygienevorschriften für nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmte tierische 

Nebenprodukte eingestuft sind  

(c) zellulosehaltiges Non-Food-Material (nc) zellulosehaltiges Non-Food-Material 

(d) lignozellulosehaltiges Material mit 

Ausnahme von Säge- und Furnierrundholz. 

(nd) lignozellulosehaltiges Material mit 

Ausnahme von Säge- und Furnierrundholz. 
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